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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

04.07.2016 

Geschäftszahl 

Ra 2016/04/0053 

Rechtssatz 

Eine gewerblichen Betriebsanlage muss dazu bestimmt sein, nicht nur vorübergehend, sondern regelmäßig der 
Entfaltung einer gewerblichen Tätigkeit zu dienen. Nach der hg. Rechtsprechung ist bei Prüfung der Frage der 
Regelmäßigkeit der Entfaltung einer gewerblichen Tätigkeit in Bezug auf eine Betriebsanlage jedenfalls auch auf 
deren Art und Zweckbestimmung Bedacht zu nehmen (Hinweis E vom 25. September 1990, 90/04/0024). Eine 
Einrichtung, die der Entfaltung einer gewerblichen Tätigkeit im Sinne des § 74 Abs. 1 GewO 1994 regelmäßig 
zu dienen bestimmt ist, liegt dann vor, wenn sie in der Absicht, auf diesem Standort längere Zeit der Entfaltung 
einer gewerblichen Tätigkeit zu dienen, errichtet wurde. Von dieser Rechtsprechung ist das VwG im Ergebnis 
nicht abgewichen, wenn es - ungeachtet des Umstandes, dass die Tätigkeit in einer Halle und somit in einer 
örtlich gebundenen Einrichtung ausgeübt wurde - eine nähere Umschreibung der örtlich gebundenen Einrichtung 
im Hinblick auf deren Art und Zweckbestimmung, der regelmäßigen Entfaltung einer gewerblichen Tätigkeit zu 
dienen, für notwendig erachtet hat. 
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Miterledigung (miterledigt  bzw  zur gemeinsamen Entscheidung 
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